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Merkblatt 
für den Handel mit Zucht-, Nutz- und 

Schlachtschweinen 

Biosicherheitsmaßnahmen 
 
 
 

1. Anfahren der Betriebe nur mit gereinigten und desinfizierten Fahrzeugen, 
einschließlich der Fahrerkabine. 
 

2. Anlegen sauberer Schutzkleidung vor jeder Fahrt. 
 

3. Betreten der angefahrenen Stallungen ist verboten! 
 

4. Keine Sammeltransporte von Hof zu Hof. 
 

5. Reinigung und Desinfektion nach jeder Fahrt; Reinigung mit heißem Waser, am 
besten mit einem Heißwasser-Hochdruck-Reinigungsgerät. 
 

6. Genaue Führung des Transport- und Desinfektionskontrollbuches; nur so 
können im Seuchenfall sehr schnell Kontaktbetriebe ermittelt werden. 
 

7. Landwirte dürfen die Ladefläche und die Fahrerkabine der Viehtransporter nicht 
betreten. 
 

8. Landwirte, die die Schweine zu einer Sammelstelle oder selbst direkt zum 
Schlachthof bringen, dürfen das Gelände der Sammelstelle oder des Schlachthofes 
nur nach Reinigung und Desinfektion der zum Schweinetransport benutzten 
Fahrzeuge verlassen. 
 

9. Tiere nur mit Kennzeichnung nach Viehverkehrsverordnung aufladen und 
transportieren. 
 

10. Schlachtschweine auf dem Herkunftsbetrieb mit Tätowierstempel nach 
Fleischhygienerecht kennzeichnen. 

 
 
  
 
 
 
Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige 
Rechtsgrundlagen bleiben unberührt. Für Informationen, die über den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, 
wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Anschrift an Ihre Veterinärbehörde. 


